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FORSTLICHE NACHRICHTEN - CHRONIQUE FORESTIÈRE

Bund

Zum Tragen von Gehörschutzmitteln
bei Holzerntearheiten

Mitteilung der Forstwirtsc/za/t/ic/ien
Zerttra/steZ/e der Sc/iweiz in SoZoi/i«rn

Im Zusammenhang mit einem Arbeits-
Unfall mit Todesfolge beim Holzen wurde
in einer Pressemitteilung der SDA folgende
Begründung erwähnt: «Er (der tödlich Ver-
unfallte, Red.) hatte die Warnrufe seiner
Kameraden wegen des Lärms der Motor-
säge und wegen seines Gehörschutzes
nicht wahrgenommen.» Zu dieser irrefüh-
renden Mitteilung können wir wie folgt
Stellung nehmen:

1. Um Arbeitsunfälle bei Holzerntear-
beiten, insbesondere bei Fällarbeiten, zu
vermeiden, sind die von der SUVA für
öffentliche Forstbetriebe herausgegebenen
«Richtlinien zur Verhütung von Unfällen
bei der Waldarbeit», Form. 1619, März
1977, zu befolgen. Darin heisst es unter
anderem:

SicZzerwng der FaZZZzerezcZzes

«Vor dem Fällen eines Baumes sind
alle Personen, die nicht unmittelbar mit
der Fällarbeit zu tun haben, aus dem
Gefahrenbereich des fallenden Stammes
wegzuweisen.»

Damit möchten wir hervorheben, dass

es möglich ist, solche und ähnliche Unfäl-
le durch sicherheitsbewusste Arbeitsorga-
nisation und Arbeitsplatzgestaltung zu ver-
meiden. Ausser den von der SUVA he-
rausgegebenen Richtlinien werden von der
Forstwirtschaftlichen Zentralstelle der
Schweiz in Solothurn praktische und kon-
krete Empfehlungen herausgegeben, die
durch Kurse, Merkblätter und Fachzeit-
schritten verbreitet werden. Danach wer-
den für Fällarbeiten ganz bestimmte Si-
cherheitsdistanzen bzw. Verhaltensregeln
für die am Holzschlag beteiligten Arbeits-
kräfte empfohlen.

2. Der Maschinenlärm, wie er heute
bei Holzerntearbeiten auftritt, muss vom

ergonomischen Standpunkt aus gesehen
als Störfaktor und damit als potentielle
Gefährdung für den arbeitenden Men-
sehen betrachtet werden. Leider ist es
bisher nicht gelungen, den zur Haupt-
sache von Motorsägen und Handentrin-
dungsmaschinen erzeugten Lärm auf ein
für den Maschinenführer erträgliches
Mass zu reduzieren. Aufgrund von Lärm-
messungen fordert daher die SUVA für
Motorsägeführer das Tragen von Gehör-
Schutzmitteln bzw. von Gehörschutzmu-
schein.

3. Das, wie im vorliegenden Fall immer
wieder angeführte Argument, dass eine
akustische Verständigung zwischen den
Arbeitskräften mit dem Tragen von Ge-
hörschutzmitteln nicht mehr möglich sei
und damit das Unfallrisiko ansteige, ist
aus den folgenden Gründen nicht stich-
haltig:

— Bei Motorenlärm in einem Holzschlag
ist eine akustische Verständigung zwi-
sehen den Arbeitskräften sowohl mit
als auch ohne Gehörschutzmittel mei-
stens ausgeschlossen.

— Bei Lärmpausen ist Verständigung
möglich trotz Gehörschutz, weil sich
die Dämpfungswirkung besonders auf
die höheren Lärmfrequenzen bezieht,
die zum Teil ausserhalb unseres
Sprachbereiches liegen.

— Das Arbeiten mit lärmerzeugenden
Arbeitsmitteln bei der Holzernte er-
fordert eine konsequente Anpassung
und Durchsetzung der Arbeitssicher-
heit. Diese Anpassung hat sich auf
personelle, arbeitsorganisatorische und
arbeitstechnische Sachverhalte zu be-
ziehen.

— Auch Motorsägeführer, die das Tragen
von Gehörschutzmitteln unterlassen,
werden bei ausreichender Expositions-
zeit mit einiger Wahrscheinlichkeit die
Warnrufe des Arbeitskameraden nicht
mehr hören können.
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